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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

4233/J betreffend allfällige Umorganisation bei der Wasser­

straßendirektion, welche die Abgeordneten Dr. Preiß und Genossen 

am 27. September 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die AUfgaben. der Wasserstraßendirektion (WSD) ergeben sich aus 

der Wasserstraßenverordnung, BGBI.Nr. 274/1985 (siehe Beilage). 

Ferner obliegen der WSD Aufgaben der Beweissicherung und der 

Gewässerzustandsaufsicht sowie der Wehraufsicht an den Wasser­

straßen im Auftrag der Wasserrechtsbehörde (Rechtsgrundlage 

Hydrographiegesetz; BGBI.Nr. 58/1979 i.d.F. BGBI.Nr. 317/1987) 

sowie die Geschäftsführung der Donauhochwasserschutz-Konkurrenz 

(Rechtsgrundlage DHK-Gesetz, BGBI.Nr. 273/1927). 
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Zu Punkt 2 bis 4 der Anfrage: 

Ich habe meine Beamten beauftragt, Vorschläge über Maßnahmen im 

Bereich der WSD vorzulegen. Im Rahmen der Ausarbeitung von 

konkreten Vorschlägen müssen alle ~ nicht nur die in der Anfrage 

angeführten Probleme diskutiert werden. Da derzeit nocll nicht 

feststeht, in welchem Umfange Aufgaben der WSD übertragbar sein 

werden, können Aussagen über die finanziellen AUSWirkungen noch 

nicht gemacht werden. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Ich erlaube mir vorerst daruf hinzuweisen, daß die Fragen einer 

allfälligen Umorganisatioll der WSD und einer Privatisierung von 

straßenmeistereien nicht in einem Zusammenhang gesehen werden 

dürfen. 

Ich bin bestrebt, im Sinne einer ökonomischen Verwaltung all­

fällige überkapazitäten abzubauen und das Erhaltungspersonal der 

öffentlichen Hand auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu Gewähr­

leistung einer gesicherten straßenbenützung zu beschränken. 

Beilage 
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P. b. b. EncheiDW1pOl"t Wien. VedllppClftllml 1030 Wien 

2193 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1985 Ausgegeben am 28. Juni 1985 119. StOck 

. 27 4~ VerordnWII dts Bundesministers fOr 
Bauten und TechDik. vom 21. Juni 1985 betref­
fend die Bundenrassentraßenverwaltuns und 
die Errichtuq der Was,entraßendirektion 

(Wuaentraßcnyerordnung - WSV) 

Auf Grund des S -4 Abs. 2 des BundeSgesetzes, 
BGBI. Nr.37111927, Uber die Beendigung der. 
Tltigkeit der Donauregulierungskommission, die 

. Auheilung des Donauregulierungsfonds und die 
künftige Durchführung der Donauregulierungsar­
beiten wird im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen, dem Bundesminister für Justiz 
und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr verordnet: 

S •• (1) Zur Besorgung von Aufgaben der Was­
serstraßenverwalwng gemllß S 4 Abs. 2 des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. 371/1927 durch den Bund als 
Tilger von Pm.attechten wird die Wasserstraßen­
direktion mit dem Sitz in Wien errichtet. Sie unter­
steht unmittelbar dein Bundesmin.i.sterium für Bau­
ten und Technik. 

(2) Die Wassentrdendirekdon hat Bereidialei­
wngen und eine Betriebsleiwng einzurichten und 
deren Wirkungsbereich festzulegen. 

S 2. Der WIrkungsbereich der Wasserstraßendi­
rektion umfaSt insbesondere: 

2 

t. Die Regulierung, Instandhalwng und Mit~ 
wirkung am Ausbau· der Wassenua.8en 
Donau einschließlich Wiener Donaukanal, . 
Enns von Fluß-km .2,70 bis zur MUndung in 
die Donau, Traun von Fluß-km 1,80 bis zur 
MUndung in die Donau, March und der 
Thaya von Bernhardsthal bis zur MUndung 
in die March einschließlich der Arme, Sei­
tenkanlle und Verzweigungen dieser 
Gewisser, soweit sie mit dem Hauptgewls-

. ser unmittelbar oder mittelbar in Verbindung 
stehen; 

2. die Vorbereitung und Durchführung von 
vorbeugenden und, abwehrenden Maßnah­
men zur unschldlichen Abfuhr von Hoch­
wasser und VerhUtung VOll Schlden durch 
Hochwasser im Bereich der in Z 1 angeführ­
ten Gewässer mit Ausnahme der Errichtung 
von Hochwasserrllckhalteanlagen an der 
Donau; 

3. die Beobachwng des ZUlWldes der in Z 1 . 
angeführten Gewisser und die Mitwirkung 
an Maßnahmen gegen Gewlslerverunreini­
gungen; 

4. die Verbesserung der LebeoJbedinpngen 
von TIeren und Pflanzen an den Ufern und 
den ufernahen Bereichen der in Z t ange­
führten Gewisser, insbesondere die Planung, 
Projekdel\U18t Errichwng, Wiederhemel­
lung und Instandhaltung von Lebensdumen 
für TIere und Pflanzen; 

s. die Verbesserung des Erholungswen.es der 
Ufer und der ufemahen Bereiche der in Z 1 
angeführten GewISser durch deren enupre­
chende Gest.alwng und durch Begünstigung 
von 'Maßnahmen zur Errichuing von öffent­
lich zuglnglichen Freizeitanlagen; 

6. die Planung, Errichwng und Instandhalwng 
von Wegen, die an den Ufern oder auf oder 
neben den Dlmmen der in Z 1 angeführten· 
Gewisser endangfnhren (Uferbegleitwege) 
und deren· Verbindungen zum öffentlichen 
Straßennetz; 

7. die Errichtung und· Instandhalwng von 
HAfen der Wassemcaßendirektion; . 

8. die Durchfohrun~ hydrografischer Untersu­
chungen einschließlich der Messung, Erhe­
bung, ·ETidentbaktDg und Verarbeituna der 
hierfur erforderlichen Oateti sowie der Ein­
richwng diesbezüglicher Meßanlaaen an den 
in Z 1 angefnhnen GeWlaem; 

,.. die Verwaltung der zur Erfullung der Aufga­
ben der WasserStraßendirektion erforderli­
chen beweglichen· und· unbeweglichen 
Sachen; 

10. die Erbringung von Leistungen, für deren 
Vornahme die Wassemraßendirekdon ein­
gerichtet und geeignet ist und deren Ausfoh­
rung die ErfuUung ihrer sonstigen Aufgaben 
nicht beeintrlchtigt, für Dritte gegen kosten­
deckendes Entgelt; 

11. die Mitwirkung an der Errichwng anderer 
als der in Z 1 bezeichneten Wasserstraßen in 
wasserbautechn.ischer Hinsicht; 

12. die Vornahme von Untersuchungen in Ange­
legenheiten der Wassersuaßeri. 

S 3. Alle Bau- und Instandhalwngsmaßnahmen 
an den in S 2 Z 1 angeführten Gewissem und an 
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119. StUck - Awgegeben am 28. Juni 1985 - Nr. 274 

den UferbegJeicwegen <S 2 Z 6) sind unter 
größtmöglicher Schonung der Umwelt und unter 
Bedachtnahme auf die .ich aw S 2 Z 4 und 5 erge­
benden Zielsetzungen möglichst natumah vorzu­
nehmen. Solche Maßnahmen .ind .0 zu planen, z.u 
projektieren und awz.ufuhren, daß alle nicht unbe­
dingt notwendigen Eingriffe in du Landschafubild 
und du Naturgefoge unterbleiben ,und nicht ver­
meidbare Eingriffe so gering wie möglich gehalten 
werden. 

S 4. (1) An. den in S 2 Z 1 angeführten Gewissem 
ist dtuch seeignete wuserbautechnische Maßnah­
men for günstige Abflußverhlltnisse zu sorgen. 

(2) Die Wuserstraßen sind derart z.u planen, zu 
errichten und instandzuhalten, daß sie nach Maß­
gabe und bei Beachtung der schlffahrtsrechtlichen 
Vonc:hriften von allen BenUtzern unter Bedacht­
nahme auf die durch die Witterungsverhll1tnisse, 
die zeidichen und ördichen Gegebenheiten oder 
durch Elementarereignisse bestimmten Umstllnde 
ohne Gefahr benUtzbar sind. FUr die Ab~essungen 
der Fahrrinne gelten die internationalen Vereinba­
rungen. 

(3) Gestaute Abschnitte von Wasserstraßen sind 
- unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 sowie 
des S 5 - derart instandzuhalten, daß nicht durch 
Ablagerungen von Geschiebe und Schwebstoffen 
eine Behinderung der Schiffahrt oder eine Gefllhr­
dung von Uferbauten eintriu. 

(.) Auf die Wasselbautechnischen Anlagen (wie 
z.B Uferbauten, Buhnen, Leitwerke, Schwellen und 
DurchllsSe) sowie die mit den uferbüdenden DIm­
men . in Funktiomz.usammenhang stehenden 
Begleitgerinne sind die Besti~ungen der Abs. 1 
bis 3 sowie der SS 3,5 und 7 anz.uwenden. 

S 5. Verpflichwngen DriUet, Bestandteile oder 
Abschnitte von in S 2 Z 1 angefuhrten Gewissem 
oder Uferbegleiewegen (S 2 Z 6) instandz.uhalten, 
werden durch die BeStimmungen dieser Verord­
nungnicht berührt. Solche Verpflichtungen köil­
nen jedoch teilweise oder zur Glnu der Wuser­
straßendirektion rechtsgeschlftlich gegen kosten­
deckendes Entgelt übenragen werden, wenn 

dadurch die Wahrnehmung des Wirkungsbereiche. 
der Wassetstra.8endirektion gemd 5 2 niche beein­
trlchtigt wird. 

S 6. Uferbegleitwege (52 Z 6) und deren Verbin­
dungen zum öffentlichen Straßennetz sind -
unbeschadet der Bestimmungen der SS 3 und 5 -
nach Maßgabe der Erfordernisse der Schiffahrc 
und des 'Waaerbaues unter Bedachtnahme auf 
ihren Erholungswen derart zu planen, zu errichten 
und irutandzuhalteQ, daß sie von allen zugelane­
nen Verkehrsteilnehmern u~ter RUcksichtnahme 
auf die durch Zeit, Ort, Witterungsverblltnilse und 
Elementarereignisse bedingten Umstlnde ohne 
Gefahr benUtzt werden können. 

S 7. (t) Die W userstra.ßendi.rektion hat Planun­
gen, welche Maßnahmen gemaß S 2 Z 1, 4, 5, 6 und 
7 zum Gegenstand haben, durch Anschlag in denje­
nigen Bereichsleiiungen, in deren ördichen Wir­
kungsbereich diese Maßnahmen verwirkliche wer­
den soUen, bekanntzumachen und den von solchen 
Maßnahmen unmittelbar betroffenen Gemeinden 
in geeigneter Weise nachweislich zur Kenntnis zu 
bringen. Die Planungsunterlagen hiezu sind in der 
Wassersuaßendirektion und in den betreffenden 
Bereiclllieitungen zur Offentlichen Einsiche dwdt 
vier Wathen hindurch auhulegen. Innerhalb dieser 
Auflagefrist kann jedermann eine schriftliche AuSe­
rung hiezu bei den betreffenden Bereichsleitungen 
einbringen. 

(2) Die Bestimmungen des Abi. t· gelten nicht bei 
Gefahr im. V mug und for· Planungen, welche 
Regulierung.- und Iriltandhaliunpmaßnahmen 
zum Gegenstand haben. 

S 8. Diese Verordnung tritt mit dem auf ihre 
Kundmachung folgenden Monatscnten in Kraft. 
Mit dem Inkrafureten dieser Verordnung tritt die 
Verordnung des Bundesminilten fur l.aJld- und 
Forstwirtschah im Einvernehmen mit dem Bundes-. 
minister for JUItiz., forFinanzeri toWie for lUndeJ . 
und Verkebr uber die Errichtuni eines . Bunde.­
strombauamtes in Wien, BGBI. Nr. 166/1928, 
außer Kraft. . 

..... 

Druck der ÖnerreicbUchen Staatsdruckcrei 

... "" --- 'f 

4211/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




